(Absender)

(Datum)
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr

u. Landesentwicklung

Projektgruppe Flughafen – RP Darmstadt
Wilhelminenstr. 1-3

64283 Darmstadt

In dem Planfeststellungsverfahren
der Fraport AG,

60547 Frankfurt/Main,

vertreten durch ihren Vorstand,

dieser vertreten durch seinen Vorsitzenden Dr. Wilhelm Bender,

Vorhabensträgerin,

erheben wir,

1.
…
2.
…
gegen den Antrag auf Feststellung des Plans zur Änderung des Verkehrsflughafens Frankfurt/Main vom 8. September 2003 in der Fassung vom 12. Februar 2007 folgende Einwendung:
Die beantragte Planfeststellung wäre rechtswidrig und würde die Einwender in ihren Rechten verletzen.

Begründung
Die Einwendung ist gemäß § 10 Abs. 2 LuftVG i. V. m. § 73 Abs. 4 Satz 1 HVwVfG zulässig, weil nach den geänderten Planungsunterlagen die Belange der Einwender durch das Vorhaben zusätzlich berührt werden.

Sie ist begründet, weil (auch) nach den geänderten Planungsunterlagen die beantragte Planfeststellung rechtswidrig wäre.

Zur Begründung wird auf das der Anhörungsbehörde vorgelegte Einwendungsschreiben vom … verwiesen und aus den dort genannten fortgeltenden Gründen zum Gegenstand dieser Begründung gemacht.
Die Stellungnahme der Anhörungsbehörde vom 29. September 2006 machen sich die Einwender hinsichtlich der dortigen Ziffern 5.2.1.1.1 (Bezugsmaßstab für Auswirkungsprognosen: Prognostizierte oder technische Kapazität), 6.1.1.1.2.1.6 (Nachtschutz durch Einzelpegel), 6.1.1.1.2.2 (Nachtschutz durch Dauerschallpegel) zu Eigen. Auf diese der Planfeststellungsbehörde vorliegende Stellungnahme wird insoweit verwiesen.
Ergänzend wird auf Folgendes hingewiesen:

I.

Da Routenführung und -belegung aus Rechtsgründen nicht Bestandteil der Planfeststellung und/oder Genehmigung sind, geht die Vorhabensträgerin von einer prognostizierten Routenführung und -belegung aus. Schon geringe Abweichungen von dieser Prognose können aber erhebliche Veränderung in Bezug auf die Lärmauswirkungen zur Folge haben. Solche „Toleranzen“ müssten bei der Prognose Berücksichtigung finden, um die Lärmauswirkungen ihrerseits zuverlässig prognostizieren zu können oder die der Lärmprognose zugrunde gelegte Routenführung und -belegung müssten Grundlage für einen Ergänzungsvorbehalt der Schutzauflagen innerhalb Planfeststellung bilden.

Diese Problematik zeigt sich bereits bei einer Gegenüberstellung der Planungsunterlagen für die Routenbelegung KNG S und KNG L (Nacht) für das Jahr 2020 einerseits und 2015 andererseits (siehe Anlage).  Sind es in der Prognose für 2015 auf der Route KNG S durchschnittlich acht Flugzeuge je Nacht der AzB-Gruppen S6.3 und S7, so soll dieselbe Route im Jahr 2020 mit sechs Flugzeugen je Nacht dieser AzB-Gruppen belegt werden. Umgekehrt sollen über KNG L im Jahr 2020 je Halbjahr 890 Überflüge aus der AzB-Gruppe S7 anstatt 92 Überflüge je Halbjahr im Jahr 2015 stattfinden.
2. Aus Vorstehendem (Ziff. 1) ergibt sich auch, dass von der Lärmprognose für das Jahr 2020 nicht ohne Weiteres auf die Jahre zuvor geschlossen werden kann, weil eine Steigerung des Gesamtverkehrsaufkommens offenbar nicht zu einer Mehrbelastung eines bestimmten Immissionspunktes führt. So ist festzustellen, dass etwa die Fläche innerhalb der „8 mal 71“-Isophone im Bereich Darmstadt-Arheilgen für das Jahr 2015 wesentlich größer prognostiziert wird, als für das Jahr 2020. Da die Einwender aber für die Jahre bis 2019 nicht weniger schutzbedürftig sind als für das Jahr 2020 selbst, müsste eine Lärmprognose für den gesamten Zeitraum vorgelegt werden, die Auswirkungen und erforderliche Schutzmaßnahmen ermitteln zu können.
3. Die Lärmprognose geht von einer zu geringen Anzahl außerplanmäßiger Flugbewegungen in der Nacht aus. Es wird mit einem pauschalen Zuschlag von lediglich 10 % auf die Landungen (im Zeitraum 22–1 Uhr) gerechnet. Dies würde nach dem prognostizierten Flugplan für das Jahr 2020 lediglich vier Flüge je Nacht ergeben. Schon im Jahr 2002 waren es aber tatsächlich 35 Flüge im Zeittraum von 22–6 Uhr und elf im Zeitraum von 23–5 Uhr (RDF, Hrsg., Gutachten zur praktischen Umsetzung des Nachtflugverbots).

4. Trotz der beantragten Nachtflugbeschränkung in der Zeit von 23–5 Uhr müssen die Einwender mit einer Schlafzeitverkürzung rechnen, weil die Flugbewegungen (durchschnittlich 27 je Stunde), auf die erste Nachtstunde (22–23 Uhr) konzentriert werden.
Dies bedeutet das Gegenteil dessen, was im Ergebnis des Mediationsverfahrens durch die Nachflugbeschränkung erreicht werden sollte: Eine durch die Erweiterung des Flughafens begründete stärkere Lärmbelastung am Tag sollte durch eine Reduktion des Lärms in den Tages- bzw. Nachtrandzeiten und eine anschließende Flugruhe während der Kernstunden der Nacht kompensiert werden. Dem trägt der vorgelegte Plan nicht Rechnung.

5. Ergänzend insbesondere zu Ziff. 6.1.1.1.2.2 der Stellungnahme der Anhörungsbehörde ist  darauf hinzuweisen, dass sich die besondere Bedeutung des Maximalpegelkriteriums aus dem intermittierenden Charakter des Fluglärms ergibt. Deswegen zu folgern, dass nur bei Erreichen des Maximalpegelkriteriums von einer lärmmedizinisch relevanten Fluglärmbelastung auszugehen sei, die Festlegung von Maximalpegelkriterien allein mithin ausreiche, und daneben auf die Festlegung eines maximal zulässigen Dauerschallpegels verzichtet werden könne, ist lärmmedizinisch nicht zu begründen. Dies zeigt etwa auch die Veränderung der für das Jahr 2015 einerseits und das Jahr 2020 andererseits prognostizierten Lärmbelastungen im Bereich der Route KNG S. Die Reduzierung der Überflüge schwerer Luftfahrzeuge für das Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2015 auf dieser Route führt nach der Prognose im Hinblick auf die Maximalpegel zu einer Belastung, die nach dem lärmmedizinischen Gutachten gerade noch keinen „Handlungsbedarf“ auslösen sollen. Gleichwohl ist im Jahr 2020 keinesfalls mit einer Lärmreduzierung gegenüber dem Jahr 2015 zu rechnen, denn die Anzahl der Flugbewegungen auf dieser Route soll von durchschnittlich 22 auf 27 (22 – 23 Uhr) gesteigert werden.
Dies zeigt, dass ein NAT-Kriterium allein für den Fluglärmschutz nicht genügt, weil es eine beliebige – aber durchaus gesundheitlich gefährliche! – Anzahl von Überflügen mit Pegeln schon knapp unterhalb der Begrenzungswerte überhaupt nicht erfasst.

Deshalb ist in der jüngeren Vergangenheit bei Planfeststellungen von Verkehrsflughäfen (etwa München und Berlin-Schönefeld) der Lärmschutz stets an einem Doppelkriterium ausgerichtet.

6. Vorstehende Bezugnahme auf die Ergebnisse des von der Vorhabensträgerin vorgelegten lärmmedizinischen Gutachtens bedeutet keinesfalls, dass die Darstellung dieses Gutachtens auch tatsächlich nach dem Stand der lärmmedizinischen Forschung zuträfe. Nach neuesten Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung ist davon auszugehen, dass die Schwelle für fluglärmbedingtes Aufwachen bei lediglich 33 dB(A) und liegt „und nicht – wie bisher angenommen – bei ca. 60 dB(A)“ (DLR Pressemitteilung, 20.1.2006). Diese Erkenntnisse werden auch durchandere, von dem lärmmedizinischen Gutachten aber im Ergebnis nicht hinreichend berücksichtigten Studien gestützt: So sei nach Spreng die Ableitung einer festen Weckschwelle von Lmax = 60 dB(A) kritisch zu bewerten, „weil dieser Wert mit einer Standardabweichung von mindestens +/- 7 dB(A) versehen sei. Schon aus diesem Grund sei eine präventive Festlegung auf lediglich 53 dB(A) angeraten“ (Spreng, in „Nachtfluglärmproblematik“, 2001, S. 84).
7. Das von der Vorhabensträgerin vorgelegte lärmmedizinische Gutachten bezieht sich zudem nicht auf die konkrete Planung, sondern beschränkt sich auf eine unreflektierte Auswertung verschiedenster Untersuchungen und Ergebnisse ohne die durchaus besondere Situation am zu erweiternden Flughafen zu berücksichtigen. So übergeht die Vorhabensträgerin etwa das im Auftrag des RDF angefertigte Gutachten „Belästigung durch Fluglärm im Umfeld des Frankfurter Flughafens“, wonach in der Umgebung des Frankfurter Flughafens der 25 %-Anteil von Hochbelästigten bereits bei einem Tagesmittelungspegel im Bereich 57,5–60 dB(A) bei Realverteilung beginnt. Dieser Wert würde nach der Prognose am Wohnort der Einwender überschritten.
8. Die Planungsunterlagen nehmen nicht hinreichend zu abwägungserheblichen Aspekten Stellung. So fehlt es etwa an einer zahlenmäßigen Darstellung der Wohnbevölkerung, die einer Lärmbelastung ausgesetzt sein wird die – lediglich – abwägungserheblich ist (Leq = 55 dB(A) Tag/45 dB(A) Nacht). Auch wird bei der Planung nicht zwischen unterschiedlichen Wohngebietsstrukturen unterschieden, die sich in ihrer Schutzbedürftigkeit in erheblichem Maße unterscheiden. So wird etwa die Schutzbedürftigkeit eines Gebietes nicht nur durch die plangegebene Vorbelastung bestimmt, sondern auch durch seine Nutzung. So sind Gebiete, die verstärkt Außenwohnbereiche aufweisen (und ein solches stellt das Wohnumfeld der Einwender dar), schutzwürdiger im Hinblick auf abwägungserheblichen Tagfluglärm, als solche die überwiegend lediglich Innenwohnnutzung aufweisen.
9. Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung des Schutzes vor Fluglärm in der Umgebung von Flugplätzen sind auch diejenigen Erkenntnisse, die bei den Festsetzungen des am 16. Februar 2007 vom Bundesrat gebilligten Gesetzes, das nur noch der Ausfertigung und Verkündung im Bundesgesetzblatt bedarf, Eingang gefunden haben, jedenfalls bei der Abwägung zu berücksichtigen. In den letzten Jahren ist dieses Gesetz unter Mitwirkung und Beachtung der Interessen der Luftfahrtindustrie ausgearbeitet worden und hat sogar eine bei der Festlegung der Nachtlärmwerte – nicht ohne Grund – als „Lex Frankfurt“ bekannt gewordenen Sonderregelung erhalten. 

II.

Nach alledem wird der Plan auch in der nunmehr beantragten Fassung nicht festzustellen sein.

Hilfsweise werden die genannten ergänzenden Untersuchungen durchgeführt werden müssen. Schon nach den vorliegenden Anhaltspunkten wird dies dazu führen, dass zugunsten der Einwender Schutzanordnungen in dem Planfeststellungsbeschluss vorzusehen sein werden.

Derartige Schutzanordnungen werden für den Tag Einschränkungen des Betriebes – insbesondere in den Abendstunden und Wochenenden der Sommermonate – vorsehen müssen, um das Grundstück der Einwender vor unverhältnismäßigem Fluglärm zu schützen. Für die Nachtstunden, in denen keine Flugruhe beabsichtigt ist, werden zugunsten der Einwender bauliche Schallschutzmaßnahmen oder andere Schutzmaßnahmen vorzusehen sein. Ob insofern aktivem oder passivem Schallschutz der Vorzug zu geben sein wird, wird die Planfeststellungsbehörde im Zuge der Abwägung aller maßgeblichen Belange zu entscheiden haben.

Weiter hilfsweise wird die Planfeststellungsbehörde sicherzustellen haben, dass die Einwender bei einer Überschreitung der in den Prognosen zugrunde gelegten Auslastung der ausgebauten Flughafenanlage oder bei einer erheblichen Änderung der Flugverfahren nicht schutzlos gestellt werden.
